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BEGRÜNDUNG 

 

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik und die Förderung von Beschäftigung als 
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse betrachten und ihre diesbezüglichen 
Tätigkeiten im Rat aufeinander abstimmen. Der Rat legt dem Vertrag zufolge 
beschäftigungspolitische Leitlinien fest (Artikel 148), die mit den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik (Artikel 121) in Einklang stehen müssen. 

Während die Grundzüge der Wirtschaftspolitik durchgehend gültig sind, müssen die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien jedes Jahr neu aufgestellt werden. Beide 
Leitlinienpakete wurden zusammen im Jahr 2010 (als „integriertes Maßnahmenpaket“) 
angenommen und unterstützten die Strategie Europa 2020. 2015 wurden überarbeitete 
integrierte Leitlinien verabschiedet. In Bezug auf die beschäftigungspolitischen Leitlinien hat 
sich seit 2018 die Praxis etabliert, alle zwei Jahre eine vollständige Aktualisierung (die 
sowohl die Erwägungsgründe als auch die Leitlinien selbst umfasst) und im Jahr dazwischen 
jeweils eine „Verlängerung“ (zur Aktualisierung der Erwägungsgründe bei unveränderten 
Leitlinien) vorzunehmen. Nach einer vollständigen Aktualisierung im Jahr 2024 wurde 2025 
eine Verlängerung durchgeführt. Daher werden in diesem Jahr sowohl die Leitlinien selbst 
als auch die Erwägungsgründe aktualisiert. Es werden neue Elemente in die Leitlinien 
aufgenommen, insbesondere in Bezug auf i) Arbeitsplatzqualität (im Zusammenhang mit 
dem von der Kommission im Dezember 2025 vorgelegten Fahrplan für hochwertige 
Arbeitsplätze und der Arbeit des Beschäftigungsausschusses (EMCO) zu den verschiedenen 
Dimensionen der Arbeitsplatzqualität und dem damit verbundenen Überwachungsrahmen); 
ii) Kompetenzen und Bildung (im Einklang mit der neuen Empfehlung des Rates zum 
Humankapital, die von der Kommission im November 2025 vorgelegt und vom Rat im 
März 2026 angenommen wurde) und iii) Armutsbekämpfung und soziale Inklusion (im 
Einklang mit der von der Kommission im Mai 2026 vorgelegten Strategie gegen Armut). Die 
Leitlinien sind zudem erheblich gestrafft worden, um Wiederholungen zu vermeiden und die 
Lesbarkeit zu verbessern. Die Erwägungsgründe sind an den aktuellen sozioökonomischen 
Kontext und die jüngsten politischen Initiativen angepasst worden. 

Zusammen mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik werden die beschäftigungspolitischen 
Leitlinien in Form eines Beschlusses des Rates zu Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten (Teil II der integrierten Leitlinien) vorgelegt und dienen in 
den jeweiligen Bereichen als Grundlage für die länderspezifischen Empfehlungen.  

  

Bei den überarbeiteten „beschäftigungspolitischen Leitlinien“ handelt es sich um:  
Leitlinie 5: Ankurbelung der Nachfrage nach Arbeitskräften  

Leitlinie 6: Verbesserung des Arbeitskräfteangebots und des Zugangs zu Beschäftigung 
sowie des lebenslangen Erwerbs von Fähigkeiten und Kompetenzen  

Leitlinie 7: Verbesserung der Funktionsweise der Arbeitsmärkte und der Wirksamkeit des 
sozialen Dialogs  

Leitlinie 8: Förderung von Chancengleichheit für alle, Stärkung der sozialen Inklusion, 
Prävention und Bekämpfung von Armut 
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2026/0137 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zu Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 148 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Union sind gehalten, auf die Entwicklung einer 
koordinierten Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die Förderung der 
Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte sowie auf 
inklusive und resiliente Arbeitsmärkte hinzuarbeiten, um die Ziele der 
Vollbeschäftigung und des sozialen Fortschritts sowie eines ausgewogenen 
Wirtschaftswachstums gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) zu erreichen. Die Mitgliedstaaten haben die Förderung der Beschäftigung als 
Angelegenheit von gemeinsamem Interesse zu betrachten und ihre diesbezüglichen 
Tätigkeiten im Rat aufeinander abzustimmen.  

(2) Die Union soll soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen bekämpfen und soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die 
Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes fördern, 
wie in Artikel 3 EUV festgelegt. Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen hat die Union gemäß Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) den Erfordernissen im Zusammenhang 
mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines 
angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung sowie 
mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des 
Gesundheitsschutzes Rechnung zu tragen.  

(3) Gemäß dem AEUV hat die Union einen integrierten Rahmen für die Koordinierung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im Europäischen Semester entwickelt und 

 
1 Stellungnahme vom tbd DATE 2026 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2 Stellungnahme vom tbd DATE 2026 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
3 Stellungnahme vom tbd DATE 2026 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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eingeführt4. Das Europäische Semester steht im Einklang mit dem Kompass für 
Wettbewerbsfähigkeit, der einen Rahmen bildet, um die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, indem die Innovationslücke geschlossen und unsere Wirtschaft dekarbonisiert 
wird, übermäßige Abhängigkeiten verringert werden und die Sicherheit erhöht wird. 
Im Kompass werden horizontale Erfolgsfaktoren wie Kompetenzen, hochwertige 
Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit genannt. Das Europäische Semester deckt 
auch die Grundsätze der Europäischen Säule sozialer Rechte ab, die im November 
2017 vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der Kommission proklamiert 
wurde5. Sie stützt sich auf das sozialpolitische Scoreboard als 
Überwachungsinstrument. Dieses bildet auch die Grundlage für eine Analyse der 
Risiken und Herausforderungen für die soziale Aufwärtskonvergenz in der Union 
innerhalb des Rahmens für soziale Konvergenz6. Das Europäische Semester sieht eine 
enge Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft und anderen 
Interessenträgern vor. Es wird zudem durch die Governance-Struktur und die 
Empfehlungen des Politikprogramms für die digitale Dekade ergänzt. 

(4)  Als Teile dieses Rahmens bilden die im Anhang des vorliegenden Beschlusses 
festgelegten Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
(im Folgenden „beschäftigungspolitische Leitlinien“) zusammen mit den in der 
Empfehlung (EU) 2015/1184 des Rates7 genannten Grundzügen der Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedstaaten und der Union die integrierten Leitlinien. Die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien sollen als Richtschnur für die Umsetzung der 
Politik in den Mitgliedstaaten und in der Union dienen und spiegeln die gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen den Mitgliedstaaten wider. Die sich daraus ergebende 
koordinierte Politik der Union und der Mitgliedstaaten stellt einen angemessenen Mix 
aus wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Maßnahmen dar. Dadurch 
sollten positive Spillover-Effekte für die Arbeitsmärkte und die Gesellschaft insgesamt 
entstehen, die wirtschaftliche und soziale Resilienz gefördert und wirksame Antworten 
auf mittel- und längerfristige Herausforderungen gegeben werden, so auch auf die 
Notwendigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Produktivität sowie die 
strategische Autonomie der Union zu stärken. Die Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik der Union und der Mitgliedstaaten sollte auf den fairen 
Übergang der Union zu einer klimaneutralen, ökologisch nachhaltigen und digital 
souveränen Wirtschaft abgestimmt sein. 

(5) Die beschäftigungspolitischen Leitlinien stehen im Einklang mit dem überarbeiteten 
Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union, der am 30. April 20248 in 
Kraft getreten ist, sowie mit den bestehenden Rechtsvorschriften und Initiativen der 

 
4 Verordnung (EU) 2024/1263 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2024 über die 

wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und über die multilaterale haushaltspolitische 
Überwachung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates (ABl. L, 2024/1263, 
30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj). 

5 Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte (ABl. C 428 vom 13.12.2017, 
S. 10). 

6 Siehe Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b und Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EU) 2024/1263 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2024. 

7 Empfehlung (EU) 2015/1184 des Rates vom 14. Juli 2015 über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (ABl. L 192 vom 18.7.2015, S. 27). 

8 Verordnung (EU) 2024/1263 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2024 über die 
wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und über die multilaterale haushaltspolitische 
Überwachung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates (ABl. L, 2024/1263, 
30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1263;Year2:2024;Nr2:1263&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1466/97;Nr:1466;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1263;Year2:2024;Nr2:1263&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1263;Year2:2024;Nr2:1263&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:428;Day:13;Month:12;Year:2017;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:428;Day:13;Month:12;Year:2017;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1263;Year2:2024;Nr2:1263&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1184;Year2:2015;Nr2:1184&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:18;Month:7;Year:2015;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1263;Year2:2024;Nr2:1263&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1466/97;Nr:1466;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=78452&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/1263;Year2:2024;Nr2:1263&comp=


DE 3  DE 

Union. Dazu gehören unter anderem die Mitteilungen der Kommission über die Union 
der Kompetenzen vom 5. März 20259 und über die Strategie der Europäischen Union 
gegen Armut „Armut in allen Lebensphasen bekämpfen und verhindern“ vom 6. Mai 
2026 sowie die Empfehlung des Rates zum Humankapital in der Europäischen Union 
vom 9. März 2026. 

(6) Mit der Europäischen Säule sozialer Rechte werden 20 Grundsätze und Rechte zur 
Unterstützung gut funktionierender und fairer Arbeitsmärkte und Sozialsysteme 
festgelegt. Sie werden in folgende Kategorien unterteilt: Chancengleichheit und 
Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und soziale 
Inklusion. Diese Grundsätze und Rechte geben der Union die strategische Richtung 
vor. Die Europäische Säule sozialer Rechte und das begleitende sozialpolitische 
Scoreboard dienen auch als Orientierungshilfe für die Überwachung der Leistung der 
Mitgliedstaaten in den Bereichen Beschäftigung, Kompetenzen und Soziales sowie der 
sozialen Aufwärtskonvergenz in der Union im Rahmen des Europäischen Semesters. 
Im Rahmen der Säule werden Reformen und Investitionen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene vorangetrieben und es wird ermöglicht, in der modernen Wirtschaft 
von heute das „Soziale“ und den „Markt“ miteinander in Einklang zu bringen.  

(7) Am 4. März 2021 legte die Kommission einen Aktionsplan zur Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte vor, der ehrgeizige und dennoch realistische 
Kernziele der Union für 2030 in den Bereichen Beschäftigung (mindestens 78 % der 
20- bis 64-Jährigen sollten erwerbstätig sein), Kompetenzen (mindestens 60 % aller 
Erwachsenen sollten jedes Jahr an Fortbildungen teilnehmen) und Bekämpfung der 
Armut (die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen Menschen 
sollte um mindestens 15 Mio. verringert werden, darunter fünf Millionen Kinder) (im 
Folgenden „die Kernziele der Union für 2030“) enthält. Er umfasst auch ergänzende 
Teilziele sowie ein überarbeitetes sozialpolitisches Scoreboard. Die Kernziele der 
Union für 2030 wurden von den Staats- und Regierungschefs auf dem Sozialgipfel von 
Porto im Mai 2021 und vom Europäischen Rat im Juni 2021 begrüßt. Zusammen mit 
dem sozialpolitischen Scoreboard tragen sie dazu bei, die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Grundsätze der Europäischen Säule sozialer Rechte im Rahmen des 
Europäischen Semesters zu überwachen. Vor diesem Hintergrund legten die 
Mitgliedstaaten auch ehrgeizige nationale Ziele fest, durch die unter gebührender 
Berücksichtigung der Ausgangslage der einzelnen Mitgliedstaaten ein angemessener 
Beitrag zur Verwirklichung der drei Kernziele der Union für 2030 geleistet wird.  

(8)  Die Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Kernziele der Union und der Mitgliedstaaten für 2030 werden in 
dem vom Rat im März 2026 angenommenen gemeinsamen Beschäftigungsbericht 
überwacht und in die Überwachungsinstrumente für das Europäische Semester 
integriert. Der gemeinsame Beschäftigungsbericht umfasst eine „erste Phase der 
länderspezifischen Analyse“ zu potenziellen Risiken für die soziale 
Aufwärtskonvergenz im Einklang mit dem Rahmen für soziale Konvergenz. Ziel ist 
es, Mitgliedstaaten zu ermitteln, bei denen potenzielle Risiken bestehen; diese werden 
in einer eingehenderen „zweiten Phase der Analyse“ untersucht.  

(9) Die integrierten Leitlinien dienen als Grundlage für die länderspezifischen 
Empfehlungen, die der Rat im Europäischen Semester an die Mitgliedstaaten richtet. 
Auch wenn sich die integrierten Leitlinien an die Mitgliedstaaten und an die Union 

 
9 COM(2025) 90 final. 
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richten, sollten sie in Partnerschaft mit allen nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden und unter enger Einbeziehung von nationalen Parlamenten sowie 
Sozialpartnern und Vertretern der Zivilgesellschaft umgesetzt werden. Arbeitsmarkt- 
und Sozialreformen sollten den nationalen Gepflogenheiten des sozialen Dialogs und 
der Tarifverhandlungen sowie der Autonomie der Sozialpartner Rechnung tragen. Die 
Bedeutung des sozialen Dialogs für die Bewältigung der Herausforderungen in der 
Arbeitswelt wurde auf dem Gipfeltreffen in Val Duchesse 2024 und in dem im 
März 2025 unterzeichneten Pakt für den europäischen sozialen Dialog erneut 
bekräftigt. 

(10)  Die Mitgliedstaaten sollten die verfügbaren EU-Finanzierungsmöglichkeiten, 
insbesondere den Europäischen Sozialfonds Plus und den Klima-Sozialfonds, in 
vollem Umfang nutzen, um hochwertige Arbeitsplätze und Kompetenzen zu fördern, 
Armut zu bekämpfen und beschäftigungs- und sozialpolitische Reformen und 
Investitionen zu unterstützen. Dazu gehören die Bekämpfung von sozialer 
Ausgrenzung und Diskriminierung, die Gewährleistung von Barrierefreiheit und 
Inklusion sowie die Förderung von Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten 
für Arbeitskräfte, lebenslanges Lernen und eine hochwertige allgemeine und 
berufliche Bildung für alle. Für die Förderperiode nach 2027 werden die Pläne für 
nationale und regionale Partnerschaften (NRPP) weiterhin integrierte Anstrengungen 
in diesen Bereichen fördern und verstärken. Die beschäftigungspolitischen Leitlinien 
sollten in die Programmplanung der NRPP einfließen. Im Zusammenhang mit den 
übergeordneten Dekarbonisierungszielen der Union wird der Klima-Sozialfonds10 von 
entscheidender Bedeutung sein, um den Bedürfnissen benachteiligter Haushalte, 
benachteiligter Verkehrsnutzer und benachteiligter Kleinstunternehmen gerecht zu 
werden. 

(11) Der Beschäftigungsausschuss und der Ausschuss für Sozialschutz sollen im Einklang 
mit ihrem jeweiligen Mandat nach dem AEUV überwachen, wie die einschlägigen 
politischen Maßnahmen unter Berücksichtigung der beschäftigungspolitischen 
Leitlinien umgesetzt werden. Diese Ausschüsse sollten mit den anderen 
Vorbereitungsgremien des Rates, die an der Koordinierung der wirtschafts- und 
sozialpolitischen Maßnahmen beteiligt sind, eng zusammenarbeiten. Der 
Grundsatzdialog zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission sollte insbesondere in Bezug auf die beschäftigungspolitischen Leitlinien 
beibehalten werden. 

(12) Der Ausschuss für Sozialschutz wurde gehört — 

 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 
Die im Anhang beigefügten Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten (im Folgenden „beschäftigungspolitische Leitlinien“) werden angenommen. 
Die beschäftigungspolitischen Leitlinien sind Teil der integrierten Leitlinien.  

 
10 Verordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur 

Einrichtung eines Klima-Sozialfonds und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1060 (ABl. L 130 
vom 16.5.2023, S. 1). 
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Artikel 2 
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die beschäftigungspolitischen Leitlinien in ihren 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen und Reformprogrammen, über die nach Maßgabe des 
Artikels 148 Absatz 3 AEUV Bericht erstattet wird. 

Artikel 3 
Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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Leitlinie 5: Ankurbelung der Nachfrage nach Arbeitskräften 

Die Mitgliedstaaten sollten eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft fördern. Sie sollten 
Investitionen erleichtern und unterstützen sowie innovationsgesteuertes Wachstum und 
Produktivitätswachstum zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze fördern, insbesondere vor 
dem Hintergrund des digitalen, des grünen und des demografischen Wandels und des 
zunehmenden Sicherheits- und Verteidigungsbedarfs sowie der beschäftigungspolitischen 
Kernziele der Union und der Mitgliedstaaten für 2030. Die Mitgliedstaaten sollten integrierte 
Ansätze verfolgen, die den spezifischen Herausforderungen und dem Entwicklungspotenzial 
der verschiedenen Regionen und Gebiete Rechnung tragen. Zu diesem Zweck sollten sie die 
Hindernisse abbauen, mit denen Unternehmen bei der Einstellung von Arbeitskräften und bei 
der Expansion konfrontiert sind – etwa durch Verringerung des Verwaltungsaufwands – und 
verantwortungsvolles Unternehmertum und echte Selbstständigkeit fördern. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Entwicklung der Sozialwirtschaft, einschließlich 
Sozialunternehmen, fördern. Sie sollten entsprechende Maßnahmen und Strategien entwickeln 
und umsetzen, soziale Innovation fördern und Geschäftsmodelle unterstützen, die hochwertige 
Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, insbesondere auch für arbeitsmarktferne Personen oder 
unterrepräsentierte Gruppen.  

Gut konzipierte Kurzarbeitsregelungen und ähnliche Maßnahmen können zusammen mit 
gezielten Schulungen zur Stärkung der Resilienz gegenüber möglichen Schocks beitragen und 
Arbeitnehmern dabei helfen, in Phasen vorübergehender Abschwünge und bei 
Unternehmensumstrukturierungen in Beschäftigung zu bleiben; gleichzeitig wird dadurch die 
dynamische Umverteilung von Arbeitskräften in der Wirtschaft erleichtert. Gut durchdachte 
Einstellungs- und Übergangsanreize sowie Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, die 
in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern entwickelt werden, können auch den 
Strukturwandel unterstützen, indem sie Umstrukturierungsprozesse und die Umverteilung von 
Arbeitskräften aus schrumpfenden Sektoren in aufstrebende Sektoren erleichtern. Sie können 
daher zur Modernisierung der Wirtschaft beitragen, auch durch die zugehörige 
Kompetenzentwicklung. 

Die Besteuerung sollte vom Faktor Arbeit auf andere, mehr auf die Förderung von Wachstum 
ausgerichtete Quellen verlagert und gleichzeitig auf Klima- und ökologische Ziele abgestimmt 
werden; die Erwerbsbeteiligung von Frauen sollte gefördert werden und Steuereinnahmen 
sollten für angemessenen sozialen Schutz und für wachstumsfördernde Ausgaben sichergestellt 
werden. Eine in hohem Maße wettbewerbsfähige und innovative Wirtschaft, angemessene 
Einkommen, gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind Schlüsselelemente für die 
Gewährleistung von Arbeitsplatzqualität – sie sollten zusammen mit der Kompetenz- und 
Laufbahnentwicklung sowie der Arbeitsplatzsicherheit angestrebt werden, da sie einen 
positiven Kreislauf der persönlichen Befähigung, der Produktivität und des 
Wirtschaftswachstums schaffen. Die Mitgliedstaaten sollten Tarifverhandlungen zur 
Lohnfestsetzung fördern. Die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner sollten unter Beachtung 
der nationalen Verfahren und der Autonomie der Sozialpartner gewährleisten, dass alle 
Arbeitskräfte angemessene Löhne erhalten, indem sie von Tarifverträgen profitieren oder einen 
angemessenen gesetzlichen Mindestlohn beziehen, wobei die Auswirkungen dieser Löhne auf 
die Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, die Kaufkraft und die 
Armut trotz Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen sind.  
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Leitlinie 6: Verbesserung des Arbeitskräfteangebots und des Zugangs zu Beschäftigung 
sowie des lebenslangen Erwerbs von Fähigkeiten und Kompetenzen 

Vor dem Hintergrund des digitalen, des grünen und des demografischen Wandels, 
geopolitischer Veränderungen sowie der zunehmenden Bedeutung von Sicherheit und 
Verteidigung und der damit verbundenen Notwendigkeit einer größeren strategischen 
Autonomie der Union, auch im Hinblick auf die technologische Souveränität, sollten die 
Mitgliedstaaten Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität, Beschäftigungsfähigkeit und die 
Entwicklung des Humankapitals fördern. Zu diesem Zweck sollten sie den Erwerb von 
Fähigkeiten und Kompetenzen fördern, die den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entsprechen, 
wobei der Schwerpunkt auf in der Industriepolitik der Union und der Mitgliedstaaten als 
strategisch ermittelten Sektoren und Wertschöpfungsketten liegen sollte. Sie sollten dem 
Qualifikations- und Arbeitskräftemangel entgegenwirken, unter anderem durch eine bessere 
und raschere Erfassung von Daten über Kompetenzen, auch vor dem Hintergrund der Kernziele 
der Union und der Mitgliedstaaten für 2030 im Bereich Kompetenzen. Die Mitgliedstaaten 
sollten zudem ihre Bildungssysteme und die damit verbundene Infrastruktur, auch in ländlichen 
und abgelegenen Gebieten, modernisieren und in sie investieren, um eine hochwertige, 
zugängliche und inklusive allgemeine und berufliche Bildung bereitzustellen und eine 
verstärkte Weiterbildung und Umschulung zu fördern. Dadurch sollte auch sichergestellt 
werden, dass die Arbeitskräfte über die richtigen Kompetenzen verfügen, um Lösungen im 
Hinblick auf die schnellen Entwicklungen im Deep-Tech-Bereich zu finden und umzusetzen. 
Die Mitgliedstaaten sollten mit Sozialpartnern, Anbietern allgemeiner und beruflicher Bildung, 
Unternehmen und anderen Interessenträgern zusammenarbeiten, um strukturelle Schwächen in 
ihren Bildungssystemen anzugehen.  

Besondere Aufmerksamkeit sollte der rückläufigen Bildungsleistung junger Menschen 
gewidmet werden, insbesondere bei den Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Mathematik, 
Naturwissenschaften, digitale und staatsbürgerliche Kompetenzen); gegen diesen Trend sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, unter anderem durch gezielte Unterstützung benachteiligter 
Gruppen. Es sind Maßnahmen erforderlich, um die Herausforderungen rund um den Lehrberuf, 
einschließlich seiner Attraktivität und der Arbeitsbedingungen, zu bewältigen, gegen den 
Lehrkräftemangel vorzugehen und in die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften und 
Ausbildenden zu investieren. Um die Grundlagen für Anpassungsfähigkeit und Resilienz 
während des gesamten Lebens zu schaffen, sollten die Bildungssysteme allen Lernenden 
Schlüsselkompetenzen wie Grundfertigkeiten und digitale Kompetenzen, einschließlich im 
Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), Querschnitts- und unternehmerische Kompetenzen 
sowie – angesichts der Bedrohung durch Desinformation – kritisches Denken vermitteln. 

Um die Beschäftigungsfähigkeit, die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und Übergänge zu 
verbessern, sollten die Mitgliedstaaten Erwachsene im erwerbsfähigen Alter beim Zugang zu 
Aus- und Weiterbildungsangeboten unterstützen und diesbezüglich Anreize und Motivation 
erhöhen, gegebenenfalls auch durch individuelle Lernkonten, zuverlässige Bewertungen der 
Ausbildungsqualität und Microcredentials. Sie sollten es allen ermöglichen, den Bedarf des 
Arbeitsmarktes zu antizipieren und sich besser an ihn anzupassen, insbesondere durch 
kontinuierliche Weiterbildung bzw. durch Umschulung sowie durch die Bereitstellung 
integrierter Berufsberatung. 

Die Mitgliedstaaten sollten die Chancengleichheit für alle fördern, indem sie gegen 
Ungleichheiten in der allgemeinen und beruflichen Bildung vorgehen, einschließlich regionaler 
Unterschiede beim Zugang. Kinder sollten im Einklang mit den Barcelona-Zielen und der 
Europäischen Garantie für Kinder Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger frühkindlicher 
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Betreuung, Bildung und Erziehung erhalten. Die Mitgliedstaaten sollten das allgemeine 
Qualifikationsniveau anheben, die Zahl der frühen Schul- und Ausbildungsabgänge verringern 
und den gleichberechtigten Bildungszugang von Kindern aus benachteiligten Gruppen und 
abgelegenen Gebieten unterstützen. Sie sollten weiterhin die Attraktivität, Qualität und 
Arbeitsmarktrelevanz der beruflichen Aus- und Weiterbildung erhöhen, den Zugang zu und 
den Abschluss von tertiärer Bildung unterstützen sowie die Zahl der Absolventen, insbesondere 
der Absolventinnen, in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik (MINT) sowohl in der Berufs- als auch in der Hochschulbildung steigern. 
Spitzenleistungen und Exzellenz bei den Bildungsergebnissen sollten angesichts ihrer Rolle 
bei der Förderung des künftigen Innovationspotenzials und der Wettbewerbsfähigkeit der 
Union ebenfalls unterstützt werden. Die Mitgliedstaaten sollten jungen Menschen den 
Übergang von der Bildung zum Erwerbsleben erleichtern, etwa durch zugängliche und 
hochwertige Praktika und Lehrlingsausbildungen sowie einschlägige Beratungen, und die 
Teilnahme Erwachsener an Weiterbildungsmaßnahmen steigern, insbesondere bei den aus 
benachteiligten Verhältnissen stammenden bzw. am geringsten qualifizierten Menschen. Die 
Mitgliedstaaten sollten das Angebot und die Inanspruchnahme flexibler beruflicher 
Erstausbildung und Weiterbildung verbessern und ausbauen sowie das Lernen am Arbeitsplatz 
in den Berufsbildungssystemen stärken. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Arbeitsmarktrelevanz der Tertiärbildung und gegebenenfalls der Forschung erhöhen, die 
Erfassung von Daten über Kompetenzen verbessern, die Sichtbarkeit und Vergleichbarkeit von 
Kompetenzen und Qualifikationen steigern, einschließlich der im Ausland erworbenen, und für 
eine einheitlichere Nutzung EU-weiter Klassifikationen (d. h. ESCO) sorgen, die 
Möglichkeiten für die Validierung und Anerkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
außerhalb des formalen Bildungskontextes erworben wurden, verbessern und eine schnellere 
Anerkennung von Qualifikationen für Unionsbürgerinnen und -bürger und 
Drittstaatsangehörige bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards fördern. 

Die Mitgliedstaaten sollten Arbeitslosen und Nichterwerbstätigen effiziente, frühzeitige, 
koordinierte und bedarfsgerechte Hilfsangebote unterbreiten, die auf Unterstützung bei der 
Arbeitssuche, Weiterbildung und Umschulung und dem Zugang zu anderen 
Unterstützungsdiensten basieren, und dabei ein besonderes Augenmerk auf schutzbedürftige 
Gruppen richten. Um Langzeitarbeitslosigkeit deutlich zu verringern und ihr vorzubeugen, 
sollten möglichst bald, jedoch spätestens nach 18 Monaten Arbeitslosigkeit, umfassende 
Maßnahmen ergriffen werden, die eine eingehende individuelle Bewertung der Arbeitslosen 
und eine Validierung vorausgegangener Arbeitserfahrung vorsehen. Auf 
Jugendarbeitslosigkeit und die Herausforderung im Zusammenhang mit jungen Menschen, die 
weder erwerbstätig sind noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren (NEET), 
sollte – neben der uneingeschränkten Umsetzung der verstärkten Jugendgarantie – weiterhin 
mit Maßnahmen zur Verhinderung frühzeitiger Schul- und Ausbildungsabgänge und mit 
Verbesserungen beim Übergang Schule-Berufsleben reagiert werden, insbesondere durch ein 
einschlägiges Angebot an junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, durch das eine 
frühzeitige Intervention, nämlich binnen vier Monaten, gewährleistet werden soll.  

Die Mitgliedstaaten sollten sich um den Abbau von Hindernissen und Negativanreizen und die 
Schaffung von Anreizen für die Erwerbsbeteiligung vor allem von Geringverdienenden, 
Zweitverdienenden (meist Frauen), älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie 
denjenigen bemühen, die dem Arbeitsmarkt am fernsten sind, einschließlich Menschen mit 
Migrationshintergrund und Roma. Die Mitgliedstaaten sollten zur Förderung des 
Arbeitskräfteangebots und zur Behebung des Arbeitskräftemangels beitragen, insbesondere 
indem sie angemessene Arbeitsbedingungen unterstützen und sicherstellen, dass die Gestaltung 
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der Steuer- und Sozialleistungssysteme zur Erwerbsbeteiligung anregt und aktive 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wirksam und zugänglich sind, wobei die Rolle der 
Sozialpartner zu achten ist. Sie sollten auch die Bereitstellung eines an die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen angepassten Arbeitsumfelds fördern, das eine hochwertige, 
inklusive Beschäftigung und Laufbahnentwicklung ermöglicht, unter anderem durch gezielte 
finanzielle und technische Unterstützung, Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen und 
durch Dienstleistungen, durch die Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt und an der 
Gesellschaft teilnehmen können. 

Die Mitgliedstaaten sollten die Gleichstellung der Geschlechter und eine höhere 
Erwerbsbeteiligung von Frauen, auch in Bezug auf den beruflichen Aufstieg, gewährleisten, 
indem sie Geschlechterstereotypen bekämpfen, Hindernisse für den Zugang zu 
Führungspositionen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung beseitigen und gegen Gewalt 
und Belästigung am Arbeitsplatz vorgehen. Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit und Lohntransparenz sollten sichergestellt werden. Die Vereinbarkeit von Berufs-, 
Privat- und Familienleben sowohl für Frauen auch als für Männer sollte insbesondere durch 
den Zugang zu erschwinglicher, hochwertiger Langzeitpflege und zu ebensolchen Diensten für 
frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung gefördert werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
sicherstellen, dass Eltern und sonstige Menschen mit Betreuungs- oder Pflegepflichten im 
Hinblick auf eine bessere Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben Zugang zu 
angemessenem Urlaub aus familiären Gründen und zu flexiblen Arbeitszeitregelungen haben, 
und sie sollten eine ausgewogene Wahrnehmung dieser Ansprüche durch beide Elternteile 
fördern. 

Als Ergänzung des Potenzials unionsinterner Arbeitskräfte sollten die Mitgliedstaaten Talente 
und Kompetenzen von außerhalb der Union über legale Migrationswege anziehen und 
gleichzeitig faire Einstellungsverfahren sowie Arbeits- und Sozialrechte gewährleisten. Die 
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Verfahren zur Anerkennung von Qualifikationen 
von Drittstaatsangehörigen im Rahmen der legalen Zuwanderung einfach und effizient sind 
und den schnellen Zugang zu reglementierten Berufen erleichtern. Die Mitgliedstaaten sollten 
sich weiter an Fachkräftepartnerschaften zur Förderung legaler Migrationswege beteiligen, 
indem sie neue Mobilitätsprogramme auf den Weg bringen und eine wirksame 
Integrationspolitik für Arbeitskräfte und ihre Familien vorsehen, die allgemeine und berufliche 
Bildung, Beschäftigung, Sozialschutz, Gesundheit und Wohnraum umfasst.  

Leitlinie 7: Verbesserung der Funktionsweise der Arbeitsmärkte und der Wirksamkeit 
des sozialen Dialogs 

Die Mitgliedstaaten sollten gemeinsam mit den Sozialpartnern auf faire, transparente und 
verlässliche Arbeitsbedingungen hinwirken. Im Hinblick auf eine höhere Arbeitsplatzqualität 
sollten sie die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern und ihr präventiv entgegenwirken, 
nicht angemeldete Erwerbstätigkeit und Scheinselbstständigkeit bekämpfen und den Übergang 
in unbefristete Beschäftigungsformen fördern. Die Vorschriften für den Beschäftigungsschutz, 
das Arbeitsrecht und die einschlägigen Einrichtungen sollten für ein Umfeld sorgen, das 
sowohl die Einstellung von Arbeitskräften begünstigt als auch den Arbeitgebern die 
notwendige Flexibilität bietet, damit sie sich schnell an sich verändernde wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen anpassen können. Gleichzeitig gilt es, die Arbeitnehmerrechte zu 
schützen und den Sozialschutz zu gewährleisten. Die Förderung flexibler Arbeitsregelungen 
wie der Telearbeit kann dazu beitragen, das Beschäftigungsniveau zu erhöhen und die 
Inklusionsfähigkeit der Arbeitsmärkte zu steigern. Es sollte für ein sicheres und gesundes 
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Arbeitsumfeld gesorgt werden, und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz sowie die Autonomie 
bei der Arbeit sollten als Beitrag zur Arbeitsplatzqualität gefördert werden.  

Die Mitgliedstaaten sollten Arbeitnehmer und Arbeitgeber beim digitalen Wandel unterstützen, 
unter anderem durch die Förderung des wirksamen, verantwortungsvollen, inklusiven und 
ethischen Einsatzes von KI-Tools, die die Produktivität steigern und die menschliche Arbeit 
ergänzen. Um einen vertrauensbasierten Ansatz für Technologie und Innovation am 
Arbeitsplatz zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten auch die Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Arbeitsmarktes, einschließlich Einstellungsverfahren, überwachen sowie 
den sozialen Dialog und Tarifverhandlungen nutzen. Prekäre Arbeitsbedingungen sollten – 
auch bei Plattformarbeit und atypischen Arbeitsverträgen – verhindert werden, indem Fairness, 
Transparenz, Nichtdiskriminierung und Rechenschaftspflicht bei der Verwendung von 
Algorithmen sichergestellt und missbräuchliche vertragliche Vereinbarungen bekämpft 
werden. In Fällen ungerechtfertigter Entlassungen sollten ein Zugang zu wirkungsvoller, 
unparteiischer Streitbeilegung und ein Anspruch auf Rechtsbehelfe, gegebenenfalls 
einschließlich einer angemessenen Entschädigung, gewährleistet werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten diejenigen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen können, insbesondere 
unterrepräsentierte Gruppen wie Frauen und junge Menschen, sowie Menschen in prekären 
Situationen, wie Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen, 
Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus Roma-Gemeinschaften und ältere 
Arbeitskräfte, wirksam aktivieren und befähigen. Die Mitgliedstaaten sollten den Umfang und 
die Wirksamkeit aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen erhöhen, indem sie diese in Bezug auf 
Verfügbarkeit, Reichweite und Abdeckung verbessern und enger mit sozialen Diensten, 
Fortbildung und Einkommensbeihilfen für Arbeitslose verknüpfen. Die Mitgliedstaaten sollten 
die Kapazitäten der öffentlichen Arbeitsverwaltungen im Hinblick auf eine zeitnahe und 
maßgeschneiderte Unterstützung von Arbeitsuchenden verbessern, unter anderem durch 
leistungsbasiertes Management und bessere Voraussetzungen zur Verwendung von Daten und 
digitalen Technologien sowie durch die bestmögliche Nutzung von Unionsmitteln. In dieser 
Hinsicht spielen auch die privaten Arbeitsvermittlungen eine Rolle. 

Die Mitgliedstaaten sollten Arbeitslosen angemessene Leistungen von angemessener Dauer 
entsprechend ihren Beiträgen und den nationalen Bestimmungen zur Anspruchsberechtigung 
gewähren. Diese Leistungen bei Arbeitslosigkeit sollten die Empfänger nicht davon abhalten, 
schnell wieder in Beschäftigung zurückzukehren, und sie sollten von aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen flankiert werden.  

Die Lernmobilität, insbesondere in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und für 
Auszubildende und Lernende mit geringer Mobilitätserfahrung, sowie die 
Arbeitskräftemobilität sollten erhöht und angemessen unterstützt werden, um Kompetenzen 
und Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Hindernisse für die Arbeitskräftemobilität 
innerhalb der Union sollten angegangen werden, unter anderem in Bezug auf die 
Echtheitsüberprüfung und das Verständnis des Inhalts von Qualifikationen aus anderen 
Mitgliedstaaten, komplexe und aufwendige Verfahren zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen oder Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme oder dem Zugang zu 
Sozialversicherungsansprüchen. Faire Arbeitsbedingungen für alle, die eine 
grenzüberschreitende Tätigkeit ausüben, einschließlich Drittstaatsangehöriger, sollten 
sichergestellt werden, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union 
wirksam durchgesetzt werden, die Durchsetzungsbemühungen und die 
Verwaltungszusammenarbeit zwischen den nationalen Verwaltungen intensiviert werden und 
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die Bereitstellung von Informationen für mobile Arbeitskräfte und Unternehmen mit 
Unterstützung der Europäischen Arbeitsbehörde verbessert wird.  

Die Mitgliedstaaten sollten sich auch darum bemühen, geeignete Bedingungen für neue 
Arbeitsformen und -methoden zu schaffen, sodass deren Potenzial zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen ausgeschöpft wird und zugleich bestehende Sozial- und Arbeitnehmerrechte 
gewahrt werden. Sie sollten die geltenden Vorschriften zu atypischen Verträgen und neuen 
Arbeitsformen, wie z. B. der Arbeit über digitale Plattformen, durchsetzen. Hier können die 
Sozialpartner eine entscheidende Rolle spielen, und die Mitgliedstaaten sollten sie bei ihren 
Bemühungen unterstützen, Menschen in atypischen oder neuen Beschäftigungsformen zu 
erreichen und zu vertreten. In Bezug auf die Herausforderungen, die sich aus neuen 
Beschäftigungsformen ergeben, wie dem Einsatz digitaler Technologien und KI für 
algorithmisches Management, Arbeitskräfteüberwachung und Telearbeit, sollten die 
Mitgliedstaaten für eine stärkere Durchsetzung sorgen, indem angemessene Kapazitäten und 
spezielle Schulungen für Arbeitsaufsichtsbehörden vorgesehen werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten nach Konsultation der Sozialpartner und in enger Zusammenarbeit 
mit diesen ein günstiges Umfeld für den zwei- und dreigliedrigen sozialen Dialog im 
öffentlichen und privaten Sektor auf allen Ebenen, einschließlich Tarifverhandlungen, im 
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten sicherstellen und 
dabei die Autonomie der Sozialpartner wahren. Die Mitgliedstaaten sollten die Sozialpartner 
systematisch, sinnvoll und rechtzeitig in die Gestaltung und Umsetzung beschäftigungs-, 
sozial- und gegebenenfalls wirtschaftspolitischer und anderer öffentlicher Maßnahmen, auch 
zur Festlegung und Aktualisierung gesetzlicher Mindestlöhne, einbeziehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine größere Reichweite der Tarifverhandlungen fördern, unter 
anderem durch Stärkung der Kapazitäten der Sozialpartner, wirksame Tarifverhandlungen auf 
allen geeigneten Ebenen ermöglichen und die Koordinierung zwischen diesen Ebenen und über 
sie hinweg unterstützen. Die Sozialpartner sollten darin bestärkt werden, Kollektivverträge 
über sie betreffende Fragen auszuhandeln und zu schließen, und zwar unter uneingeschränkter 
Wahrung ihrer Autonomie und des Rechts auf Kollektivmaßnahmen. Gegebenenfalls sollten 
die Mitgliedstaaten entsprechend den einzelstaatlichen Gepflogenheiten die einschlägigen 
Erfahrungen der Organisationen der Zivilgesellschaft in beschäftigungs- oder sozialpolitischen 
Fragen berücksichtigen. 

Leitlinie 8: Förderung von Chancengleichheit für alle, Stärkung der sozialen Inklusion, 
Prävention und Bekämpfung von Armut 

Die Mitgliedstaaten sollten ihre Sozialschutzsysteme modernisieren, um einen angemessenen, 
wirksamen, effizienten und nachhaltigen Sozialschutz für alle Menschen in allen Lebensphasen 
zu gewährleisten, der den Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung gerecht wird. Sie sollten 
die soziale Inklusion und den sozialen Aufstieg fördern, die Generationengerechtigkeit und 
eine ausgewogene Unterstützung über alle Altersgruppen hinweg unterstützen, Anreize für die 
Erwerbsbeteiligung schaffen, Armut und soziale Ausgrenzung bekämpfen und Ungleichheiten 
angehen, unter anderem durch die Gestaltung ihrer Steuer- und Sozialleistungssysteme, die 
Bewertung der Verteilungswirkung politischer Maßnahmen und die Bekämpfung von 
Diskriminierung in all ihren Formen. Wenn universelle Konzepte durch gezielte Ansätze 
ergänzt werden, kann dies die Wirksamkeit der Sozialschutzsysteme steigern. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Transparenz und die Inanspruchnahme von Sozialschutzleistungen 
verbessern, unter anderem durch den ethischen und sicheren Einsatz digitaler Instrumente und 
unter gebührender Berücksichtigung der digitalen Kluft. Besonderes Augenmerk sollte hier auf 
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finanzschwache Haushalte gerichtet werden, die vom grünen und vom digitalen Wandel sowie 
von den ungleichen Auswirkungen des Klimawandels und den steigenden 
Lebenshaltungskosten, einschließlich Wohn- und Energiekosten, am stärksten betroffen sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Lücken beim Zugang zum Sozialschutz 
für Arbeitnehmer und Selbstständige zu schließen, da dieser ein integraler Bestandteil der 
Arbeitsplatzqualität ist.  

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung über 
die gesamte Lebensdauer – von der Kindheit bis ins hohe Alter – im Einklang mit den 
Kernzielen der Union und der Mitgliedstaaten für die Armutsbekämpfung bis 2030 gewidmet 
werden. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, geeignete politische Rahmenbedingungen 
für die Armutsbekämpfung zu gewährleisten. Im Hinblick auf die weitere Prävention und 
Bekämpfung von Armut, sollten Diskriminierung und Stigmatisierung, der mangelnde Zugang 
zu hochwertigen Dienstleistungen sowie das Problem angegangen werden, dass 
Grundbedürfnisse wie Nahrung, Energie, Wohnraum und andere grundlegende Güter aus 
finanziellen Gründen nur schwer befriedigt werden können. Die Mitgliedstaaten sollten die 
drei Pfeiler der aktiven Inklusion integrieren und weiterentwickeln (angemessene 
Einkommensunterstützung, inklusive Arbeitsmärkte und Zugang zu hochwertigen 
Unterstützungsdiensten), um dem individuellen Bedarf zu entsprechen. Die Sozialschutz- und 
Inklusionssysteme sollten gewährleisten, dass jede Person, die nicht über ausreichende Mittel 
verfügt, angemessene Mindesteinkommensleistungen erhält, und sie sollten die soziale 
Inklusion fördern, indem sie den Menschen helfen und sie dazu ermutigen, am Arbeitsmarkt 
und an der Gesellschaft teilzuhaben, unter anderem durch gezielte Sozialleistungen. Die 
Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass alle Menschen Zugang zu essenziellen 
Dienstleistungen von guter Qualität haben. Die Verfügbarkeit bezahlbarer, barrierefreier und 
hochwertiger Dienstleistungen, beispielsweise frühkindliche Betreuung, Bildung und 
Erziehung, außerschulische Betreuung, allgemeine Bildung, Berufsbildung, Wohnraum, 
Gesundheitsdienste und Langzeitpflege, sowie die Bekämpfung von Nahrungsmangel und 
materieller Deprivation sind notwendige Voraussetzungen für die Gewährleistung von 
Chancengleichheit. Damit der Kreislauf der Benachteiligung durchbrochen wird, sollten 
insbesondere zur Bekämpfung der Kinderarmut und der sozialen Ausgrenzung von Kindern 
umfassende, integrierte Maßnahmen ergriffen werden, wozu unter anderem die vollständige 
Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder zählt.  

Die Mitgliedstaaten sollten auch den Zugang zu erschwinglichem und nachhaltigem 
Wohnraum, einschließlich Sozialwohnungen, sicherstellen. Die Mobilisierung privater und 
öffentlicher Investitionen für solchen Wohnraum wird in einem Kontext, in dem auch andere 
Versorgungsengpässe angegangen werden, von entscheidender Bedeutung für Fortschritte 
sein. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten gezielte Unterstützung bei der 
Wohnraumbeschaffung und andere einschlägige Maßnahmen für hilfs- oder schutzbedürftige 
Menschen bereitstellen. Sozialwirtschaftliche Wohnungsanbieter, innovative 
Finanzierungsmodelle und gezielte Maßnahmen zur Mobilisierung leerstehenden Wohnraums 
können Bausteine für nachhaltige und inklusive Wohnraumlösungen sein. Energie- und 
Mobilitätsarmut sowie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Gesundheitsrisiken 
und Katastrophen, einschließlich solcher, die durch den Klimawandel und die 
Umweltzerstörung ausgelöst werden, sollten mit gezielten Unterstützungsmaßnahmen für 
einkommensschwache Haushalte und benachteiligte Gruppen angegangen werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten gegebenenfalls Unionsmittel wirksam nutzen, um in erschwinglichen 
und sozialen Wohnraum, Wohnraum für Studierende, die Renovierung von Wohnungen und 
begleitende Dienstleistungen zu investieren. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit 
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Behinderungen, unter anderem im Hinblick auf Barrierefreiheit, sollten berücksichtigt werden. 
Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt sollten gezielt bekämpft 
werden, indem das Angebot an erschwinglichem und sozialem Wohnraum erhöht wird, 
Präventionsmaßnahmen ergriffen werden und mit einem inklusiven, personenzentrierten und 
wohnungsorientierten integrierten Ansatz sichergestellt wird, dass die Unterstützung den 
tatsächlichen Bedürfnissen entspricht.  

Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung und anderer demografischer 
Veränderungen sollten die Mitgliedstaaten die Angemessenheit und Nachhaltigkeit der 
Rentensysteme für Arbeitnehmer und Selbstständige sicherstellen. Die Rentensysteme sollten 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern beim Erwerb von Rentenansprüchen 
gewährleisten, unter anderem durch die Gewährung von Rentenpunkten für Pflegezeiten und 
verbesserte Ansparmöglichkeiten in breit angelegten und inklusiven Zusatzsystemen. 
Rentenreformen sollten durch Maßnahmen zur Verringerung des geschlechtsbedingten 
Rentengefälles und Strategien unterstützt werden, die auf die Verlängerung des Erwerbslebens 
abzielen, beispielsweise Maßnahmen des aktiven Alterns und die Erleichterung der 
Erwerbsbeteiligung älterer Menschen zur Heraufsetzung des tatsächlichen 
Renteneintrittsalters. Die Mitgliedstaaten sollten die Transparenz von Rentenansprüchen 
fördern, unter anderem durch Dienste, die einen Überblick über den Versicherungsverlauf 
bieten. 

Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Menschen rechtzeitig Zugang zu einer 
bezahlbaren Gesundheitsvorsorge und Heilbehandlung erhalten, und sie sollten zugleich die 
langfristige Tragfähigkeit der entsprechenden Systeme sicherstellen. Angesichts des 
steigenden Bedarfs an Langzeitpflege, der auch mit dem demografischen Wandel 
zusammenhängt, sollten Lücken bei der Angemessenheit und Verfügbarkeit von 
Dienstleistungen sowie der Arbeitskräftemangel und schlechte Arbeitsbedingungen durch 
umfassende und integrierte Maßnahmen angegangen werden. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten auf die Entwicklung von Pflegemodellen hinarbeiten, die personenzentriert 
sind, einen reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Pflegepfaden (z. B. von der 
Krankenhaus- zur häuslichen und/oder stationären Pflege) gewährleisten und dem Bedarf an 
Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege auf integrierte Weise gerecht werden. 
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